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Deutsche Beamtenvorsorge Immobilienholding AG: Aktionäre wollen weitreichende 

Änderungen und Kontrollen 
 
Am 02.04.2009 hielt die DBVI AG die Hauptversammlung ab. Neue Aufsichtsratsmitglieder wurden 
bestellt und eine Sonderprüfung der Geschäfte in die Wege geleitet. 
 
Anlässlich der am 02. April 2009 abgehaltenen Hauptversammlung der DBVI AG sind zunächst 
drei weitere Personen in den Aufsichtsrat der DBVI AG gewählt worden. Zu diesen gehören 
Christoph Öfele, Daniel Bauer und Franz Braun. Konsequenterweise verweigerte die 
Hauptversammlung dem amtierenden Aufsichtsrat ebenso wie dem amtierenden Vorstand für das 
Jahr 2006 die Entlastung. Im Ergebnis bedeutet dies, dass weder dem Aufsichtsrat, noch dem 
Vorstand das entsprechende Vertrauen ausgesprochen worden ist. 
 
Ebenfalls beschloss die Versammlung, dass für das Jahr 2006 eine Sonderprüfung durchgeführt 
werden soll. Gelichzeitig wurde Frau Caterina Steeg aus Würzburg als Sonderprüferin gewählt. Im 
Anschluss an die Hauptversammlung wurde Herr Volker Deibert zum neuen Vorstand der 
Gesellschaft bestellt.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass diese personellen Änderungen Wirkung zeigen. Schwierig wird sich 
weiterhin die Aufarbeitung der vergangenen Jahre gestalten. Die hierzu in Auftrag gegebene 
Sonderprüfung für das Jahr 2006 scheint ein Schritt in die richtige Richtung. Es bleibt zu hoffen, 
dass die Transparenzbemühungen ebenso wie der Versuch der Modernisierung dieses maroden 
Konstrukts fruchten. Die KANZLEI GÖDDECKE wird Sie hierzu weiter auf dem laufenden halten. 
 
 
Quelle: Eigener Bericht 
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Weitere interessante Artikel zu diesem Projekt finden Sie „hier“  
 
 
 


